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Beratungsfolge Datum Behandlung 
   

 Stadtrat 15.06.2016 öffentlich 
   

 

 

Anfrage nach § 9 Abs. 2 GeschO 

 

 

Anfrage 

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Bausewein, 

auf dem Grundstück zwischen Dalbergsweg und Puschkinstraße wurde vor ca. 3 Jahren eine 

Baugrube ausgehoben und bereits mit diversen Bauarbeiten begonnen. 

Seit einiger Zeit verwahrlost das Gelände zusehends. Bauarbeiten fanden keine weiteren auf dem 

Gelände statt, die Baugrube ist ungesichert und stellt eine erhebliche Gefahr dar. Das gesamte 

Gelände ist ein Schandfleck im Wohngebiet. 

Gemäß §9 Abs. 2 der Geschäftsordnung des Stadtrates stelle ich folgende Anfrage zur öffentlichen 

Beantwortung in der Sitzung des Stadtrates am 15. Juni 2016: 

1. Wer ist Eigentümer des Grundstücks? 

2. Welche Maßnahmen werden zur Sicherung des Geländes, insbesondere der Baugrube 

unternommen? 

3. Welche Vorschläge und Möglichkeiten sieht die Stadtverwaltung um das Gelände zu 

entwickeln? 

 

 

 

03.06.2016, gez. i. A. Fuhrmann   

Datum, Unterschrift 

 

 

  

 

Herr Kamieth, Fraktion DIE LINKE. 
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